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Drucksache: 0001/2012/BV_JGR 
Heidelberg, den 27.01.2012 

Stadt Heidelberg 

Federführung: 

Dezernat I, Referat des Oberbürgermeisters - Geschäftsstelle Sitzungsdienste 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Umbesetzung bei den Vertreter/-innen des 
Jugendgemeinderates in gemeinderätlichen 
Ausschüssen 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Gemeinderat 09.02.2012 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 13. Februar 2012 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Gemeinderat beruft aus dem Jugendgemeinderat: 

 als beratendes Mitglied in den Kulturausschuss:  
Herrn Ravi Anand Rothermund 

 als stellvertretendes beratendes Mitglied in den Kulturausschuss:  
Frau Nathalie Örüm 

 als beratendes Mitglied in den Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss: 
Frau Katja Zholkovska 

 als stellvertretendes beratendes Mitglied in den Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss: 
Herrn Joshua Huge 

 als beratendes Mitglied in den Sportausschuss: 
Herrn Maximilian Stadler 

 als stellvertretendes beratendes Mitglied in den Sportausschuss: 
Frau Emilia Ziegler 
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Sitzung des Gemeinderates vom 09.02.2012 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

Im Hinblick auf die Zielsetzungen des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda nicht von 
Bedeutung. 

B. Begründung: 

Der Gemeinderat beruft nach § 6 Absatz 4 der Satzung über die Errichtung eines 
Jugendgemeinderates in Heidelberg vom 28.04.2005 als sachkundigen Einwohner / als 
sachkundige Einwohnerin je eine/n Vertreter/in des Jugendgemeinderates als beratendes Mitglied 
in den Kulturausschuss, in den Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss und in den 
Sportausschuss. 

Die bisherigen Mitglieder scheiden aufgrund der Neuwahlen im Dezember 2011 aus. 

Nach der Beschlussfassung in der konstituierenden Sitzung des Jugendgemeinderats am 
24.01.2012 schlägt der Jugendgemeinderat folgende neue Besetzung für die genannten 
Ausschüsse vor: 

Als beratendes Mitglied im Kulturausschuss: 

Ravi Anand Rothermund 
Albert-Fritz-Straße 12/1 
69124 Heidelberg 

Als stellvertretendes beratendes Mitglied im Kulturausschuss: 

Nathalie Örüm 
Eppelheimer Straße 68-72 
69123 Heidelberg 

Als beratendes Mitglied im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss: 

Katja Zholkovska 
Im Eichwald 10 
69126 Heidelberg 

Als stellvertretendes beratendes Mitglied im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss: 

Joshua Huge 
Schröderstraße 56 
69120 Heidelberg 

Als beratendes Mitglied im Sportausschuss: 

Maximilian Stadler 
Peterstaler Straße 173 
69118 Heidelberg 
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Als stellvertretendes beratendes Mitglied im Sportausschuss: 

Emilia Ziegler 
Adlerstraße 41 
69123 Heidelberg 

Um den genannten Mitgliedern des Jugendgemeinderates kurzfristig eine Mitwirkung in den 
genannten Gremien zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, vorliegend von einer Vorberatung im 
Haupt- und Finanzausschuss abzusehen, die eine Entscheidung des Gemeinderates erst am 
15.03.2012 ermöglichen würde. 

Die beiden beratenden Mitglieder des Jugendgemeinderates und deren Stellvertreter/innen für 
den Jugendhilfeausschuss werden vom Oberbürgermeister bestellt und sind deshalb nicht 
Gegenstand dieser Vorlage. 

gezeichnet 

in Vertretung  

Bernd Stadel  
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